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wo bleibt die info 1-17, werden sie sich 

gefragt haben. nun liegt sie vor ihnen 

mit vielen interessanten, weiterführenden  

informationen rund um das alleinerziehen 

und die Eifam-Vereinsaktivitäten. gerade  

weil wir sehr aktiv waren, hat sich das  

Erscheinungsdatum etwas verzögert. ich 

möchte dies zum anlass nehmen, um  

einmal mehr zur mitarbeit im Vorstand  

aufzurufen. kommt unverbindlich an eine 

sitzung und schnuppert Vorstandsluft!

gerade für alleinerziehende und all jene, 

die noch alleinerziehend werden, spielt der 

kindesunterhalt eine wichtige Rolle. was 

ändert sich mit dem anfang Jahr in kraft 

getretenen Recht im kindesunterhalt bei 

trennung und scheidung und was nicht? 

Ein bericht fasst zusammen (seite 2). was 

können alleinerziehende tun, wenn sie 

nach einer erwerbslosen kinderbetreuungs-

zeit wieder arbeiten wollen oder müssen? 

wo und wie erhalten sie unterstützung? 

das angebot «Eifam Job Coaching» hilft 

weiter (seite 4). 

das sind nur zwei der themen, die wir für 

sie in dieser ausgabe aufbereitet haben. 

wir wünschen ihnen eine interessante  

lektüre.

für den Vorstand

georg mattmüller, Co-präsident

dER VEREin Eifam wiRd im wEsEntli-
ChEn untERstützt duRCh: 
  gesellschaft für das gute und  

  gemeinnützige (ggg)

Jacqueline spengler-stiftung

alice und walter wittmann-spiess-stiftung



ErstE ErfahrungEn mit DEm nEuEn 
rEcht zum KinDEsuntErhaLt

Bei Trennung und Scheidung sind sowohl die elterliche Sorge 

als auch die Unterhaltszahlungen der geschiedenen Eltern ein 

«heisses Eisen». Ursprünglich wollte der Bundesrat die beiden 

Fragestellungen miteinander verabschieden. Politische Über-

legungen haben jedoch dazu geführt, dass sie entkoppelt  

wurden, obwohl sie eng miteinander verbunden sind. In einem 

ersten Schritt wurde die «gemeinsame elterliche Sorge», in 

einem zweiten Schritt das neue Unterhaltsrecht zum Gesetz. 

Aufgrund erster Erfahrungen ergeben sich nachfolgende Über-

legungen.

die Revision des gesetzes hat ein allgemeines ziel: den kindern 

sollte aus dem zivilstand der Eltern kein nachteil entstehen. das an 

sich verständlich klingende ziel schafft nun aber in der praxis neue  

unklarheiten. so etwa können beide Elternteile eines gemeinsamen 

kindes (noch) verheiratet sein, dies aber nicht miteinander, sondern 

mit der Expartnerin oder dem Expartner. weiter gibt es die nicht  

seltene situation, dass nicht verheiratete Elternteile nicht im konku-

binat leben, sich kurz nach der geburt getrennt oder die trennung 

schon während der schwangerschaft vollzogen haben.

Es liegt auf der hand, dass sich für die verschiedenen lebens- bzw. 

trennungssituationen nicht eine einzige lösung findet, die allen  

gerecht wird. so sieht das per 1. Januar 2017 in kraft getretene  

kindesunterhaltsrecht den sogenannten betreuungsunterhalt vor.  

die unterhaltspflicht gegenüber minderjährigen kindern hat neu  

Vorrang vor den übrigen unterhaltspflichten und soll eine opti- 

male betreuung für das kind garantieren. während nach altem Recht 

bei unverheirateten Eltern eine solche unterstützungspflicht fehlte 

und der betreuende Elternteil für seinen unterhalt selbst aufkommen 

musste, haben kinder unverheirateter Eltern künftig beim unterhalt 

dieselben Rechte wie kinder von Ehepaaren.

der kinderunterhalt umfasst direkte kosten (barunterhalt wie dritt- 

betreuung, nahrung, auslagen für hobbys und ausbildung etc.)  

sowie indirekte kosten, die durch die persönliche betreuung des  

kindes entstehen (Erwerbseinbussen). der anspruch auf betreu-

ungsunterhalt besteht grundsätzlich nur, wenn die betreuung wäh-

rend der normalen arbeitszeit erfolgt und daher die Erwerbstätigkeit 

eingeschränkt ist. Er besteht nicht für die betreuung während der  

erwerbsfreien zeit (wochenende, abende). 

die finanziellen nachteile durch die kinderbetreuung liegen neu 

nicht mehr einfach beim betreuenden Elternteil. die höhe des be-

treuungsunterhalts muss den betreuenden Elternteil finanziell sicher-

stellen, indem dieser trotz betreuung seinen eigenen lebensunterhalt  

decken kann. der betreuungsunterhalt umfasst damit die lebenshal-

tungskosten des betreuenden Elternteils abzüglich seines eigenen 

Einkommens. bei unverheirateten Eltern kommt ein allfälliger «über-

schussanteil» dazu, der bei geschiedenen Eltern über den «nach-

ehelichen unterhalt» abgegolten wird. leider regelt das gesetz die 

unterhaltsberechnung nicht konkret, genauso lässt es die höhe der 

anzurechnenden betreuungskosten offen. Ebenfalls ist unklar, ob 

sich der betreuungsunterhalt bei mehreren kindern erhöht. gerichte  

müssen somit im Einzelfall eine angemessene lösung treffen.

sicher ist hingegen, dass auch im neuen Recht das Existenzminimum 

des unterhalt zahlenden Elternteils gewahrt werden muss. Reichen 

die unterhaltszahlungen nicht für die betreuungskosten, muss der 

betreuende Elternteil zur sozialhilfe und trägt damit verbunden  

nachteile wie persönliche kontrolle und Rückzahlungspflicht bei all-

fälligem Vermögen (Erbschaft) einseitig alleine. die unter anderem 

auch von Eifam geforderte «mankoteilung», bei der diese nachteile 

durch beide getragen würden, wurde im neuen gesetz nicht ein- 

geführt.

Ein erstes fazit kann jetzt schon gezogen werden: durch die neure-

gelung ändert sich aufgrund des wechsels vom scheidungsunterhalt 

zum betreuungsunterhalt nichts wesentliches. der betreuende Eltern-

teil hat aufgrund des sozialhilfemankos und der kleineren altersvor-

sorge bei der pensionskasse (Erwerbsverzicht) nach wie vor die grös-

seren nachteile zu tragen. dies trifft im besonderen auf mütter mit 

kind und ohne (zahlenden) Vater zu, also auf viele alleinerziehende. 

die notwendigkeit für eine weitere anpassung des unterhaltsrechtes 

ist somit bereits gegeben.

georg mattmüller, Co-präsident
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Wo ist DEr 13. monatsLohn  
gEbLiEbEn?

Der vermeintliche Geldregen Ende Jahr ist häufig so schnell  

wieder weg, wie er gekommen ist. Für Extras oder Sparen 

bleibt oft nichts mehr übrig. Claudia Fanara, Budgetberaterin, 

gibt Tipps für einen neuen Umgang mit dem 13. Monatslohn.

gerade der dezember ist erfahrungsgemäss ein eher teurer monat. 

das portemonnaie sitzt oft locker angesichts der vielen aktionen und 

der geschenkeschlacht rund um weihnachten. dabei wollte man sich 

doch damit gewisse Extras leisten oder zumindest etwas auf die hohe 

kante legen. denn ein finanzielles polster zu haben, ist beruhigend. 

Es lebt sich entspannter, wenn nicht der letzte fünfer verplant ist. 

Nicht ins Budget einberechnen

die beste zeit für einen neuen umgang mit dem 13. monatslohn ist 

anfang Jahr. wer eine budgetplanung von Januar bis dezember vor-

nimmt, fährt am besten, wenn der 13. monatslohn nicht einberech-

net wird. wenn die jährlichen kosten auf zwölf monate verteilt sind, 

steigen die Chancen, dass er tatsächlich übrig bleibt. denn in einem 

solchen budget sind auch Rechnungen wie zum beispiel die hausrat-/

haftpflichtversicherung, die billag, die nebenkostenabrechnung etc. 

berücksichtigt. solche budgetposten gelten als Rückstellungen und 

werden am besten mit einem dauerauftrag auf ein entsprechendes 

Rückstellungskonto überwiesen. und wenn dann diese Rechnungen 

nach und nach reintröpfeln, können sie bequem von diesem konto 

aus bezahlt werden und belasten nicht das lohnkonto. 

das gilt auch für die steuern. die Jahressteuer durch zwölf monate 

geteilt ergibt die monatliche Rate, die an die laufenden steuern be-

zahlt werden kann. natürlich kann man diesen betrag auch monatlich 

zur seite legen. nachteil dieser strategie ist aber, dass ein trügerisches 

gefühl von Erspartem entsteht. denn das geld gehört einem nicht 

wirklich. wieso diese pendenz also nicht gleich monatlich erledigen?

Vom Kuvert-System bis zur Excel-Tabelle

bei sehr kleinen Einkommen kann es sein, dass der 13. monats-

lohn für bestimmte Rechnungen verwendet werden muss. gerade 

dann ist eine sorgfältige planung besonders wichtig. Es gibt im web 

gute Vorlagen rund um die budgeterstellung. sehr zu empfehlen 

sind die kostenlosen tabellen auf www.budgetberatung.ch und  

www.schulden.ch sowie die Gratis-App BudgetCH von budget-

beratung schweiz. sie funktioniert sowohl auf tablets als auch auf 

smartphones mit den betriebssystemen ios und android. 

die detailberechnung ist aber nur ein teil des ganzen. genauso wich-

tig ist es, das papier «budget» mit einer klaren umsetzungsstrategie 

zum leben zu erwecken. Vom guten alten kuvert-system bis hin zur 

komplexen Excel-tabelle oder eben der app budgetCh gibt es ver-

schiedenste möglichkeiten. 

beim kuvert-system empfiehlt es sich, dieses ausgesprochen schön 

zu gestalten. da lohnt sich der gang in eine papeterie, um farbige 

kuverts zu kaufen. und die dafür vorgesehene schachtel darf ruhig 

glänzen. schliesslich soll der umgang damit freude machen. wenn 

die Einrichtung mit der ganzen familie zusammen gestaltet wird, ler-

nen die kinder diese form der geldverwaltung auch gleich kennen. 

 

wer unterstützung beim Erstellen des budgets und beim finden der 

passenden umsetzungsstrategie wünscht, kann sich diese bei einer 

persönlichen beratung holen. wer in baselland wohnt, kann unter 

telefon 061 462 02 20 einen termin vereinbaren. Vielleicht ist dann 

das thema mit dem verschwundenen 13. monatslohn endlich ge-

schichte.  

Claudia fanara, budgetberaterin beim frauenverein muttenz und  

bei frauenplus bl
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Eifam Job coaching
raus aus DEr soziaLhiLfE – rEin ins 
ErWErbsLEbEn

Der Verein Job Club unterstützt Alleinerziehende auf dem Weg 

ins Erwerbsleben. Das Angebot Eifam Job Coaching ist auf die 

spezielle Situation der Teilnehmenden zugeschnitten. Das Ange- 

bot wurde damals auf die Initiative von EIFAM hin von Job Club 

lanciert und weiterentwickelt.

Es ist donnerstagmorgen, 9 uhr. im schulungsraum von Job Club 

findet ein gruppentreffen statt. Es ist teil von Eifam Job Coaching. 

die teilnehmerinnen, fünf alleinerziehende frauen, befinden sich in 

der ersten phase des programms. sie erzählen von ihrer suche nach 

einem praktikumsplatz, stellen der gruppenleiterin fragen und be-

handeln anschliessend gemeinsam das thema «Rechte und pflichten 

am arbeitsplatz». die kursleiterin anette wettstein freut sich über die 

gute dynamik der gruppe. «grundsätzlich sind die teilnehmenden 

hoch motiviert und machen grosse Entwicklungsschritte während der 

zeit, in der wir uns treffen.» 

Programm speziell für Alleinerziehende

Eifam Job Coaching wurde von Job Club speziell für alleinerziehende 

frauen und männer entwickelt, welche den Eintritt oder den wie-

dereintritt in die Erwerbstätigkeit vorbereiten und realisieren wollen. 

das programm setzt sich zusammen aus gruppentreffen, mehreren 

stunden Einzelcoaching und einem 4-wöchigen arbeitseinsatz. «al-

leinerziehende sind auf dem arbeitsmarkt mit besonderen herausfor-

derungen konfrontiert und besonders kritischen fragen ausgesetzt», 

sagt stefan felber, bereichsleiter Coaching. das brauche eine der  

situation angepasste Vorbereitung.

Oberstes Ziel: weg von der Sozialhilfe

grundsätzlich geht es darum, dass die teilnehmenden von der sozi-

alhilfe wegkommen und im arbeitsleben fuss fassen. zwei teilneh-

merinnen bestätigen mir: «unser ziel ist es, unser leben wieder sel-

ber bestimmen und finanzieren zu können.» beide sind sehr motiviert 

und interessiert daran, sich weiterzuentwickeln und den Einstieg ins 

berufsleben zu schaffen. Einstimmig sagen beide: «das Einzelcoa-

ching ist super, wir fühlen uns gut unterstützt.»

«Mein Traum ist, Polizistin zu werden. Dafür muss ich aber zuerst 

eine Lehre absolvieren. Die Arbeitszeiten sind mir dabei wichtig, da 

mein Sohn erst 2 Jahre alt ist.» Jelena, 30 Jahre, aus Serbien

Vorbereitung auf den Einstieg

das Eifam Job Coaching dauert insgesamt 20 wochen und gliedert sich 

in drei phasen: standortbestimmung – arbeitseinsatz – Realisierung. 

was heisst das genau? in der ersten phase wird gemeinsam eruiert,  

welche Ressourcen die Jobsuchenden für den arbeitsmarkt bereitstel-

len können, das berufliche ziel wird festgelegt und Job Club unter-

stützt die teilnehmenden darin, einen arbeitseinsatz (meist ein prakti-

kum) zu finden. die zweite phase bildet ein arbeitseinsatz, welcher in 

zwei Einzelcoachings am arbeitsplatz gemeinsam ausgewertet wird. 

«Ich war lange nur für meine vier Kinder da, jetzt möchte ich wieder 

etwas für mich tun und einen Abschluss als Fachfrau für Betreuung 

machen.» Carmen, 33 Jahre

Fit für das Erwerbsleben

in der dritten phase wird es ernst. auf der basis der Erkenntnisse und 

Erfahrungen suchen die teilnehmenden auf dem ersten arbeitsmarkt 

eine stelle. die Erfolgsrate ist erfreulich. 2016 haben von 12 teilnehmen- 

den, die das programm beendet haben, 5 den Einstieg ins Erwerbsle- 

ben geschafft. sind die Voraussetzungen noch nicht alle erfüllt, helfen  

die mitarbeitenden von Job Club weiter. sei es bei der organisation  

von unterstützung oder bei der planung einer aus- oder weiterbildung.

interessiert und motiviert? dann erkundige dich bei deiner betreu-

ungsperson bei der sozialhilfe oder direkt bei Job Club, www.job-

club.ch, nach den teilnahmebedingungen. 

sabine Rempert, Vorstandsmitglied

Anette Wettstein bespricht mit den Teilnehmerinnen Fragen rund um 
Rechte und Pflichten am Arbeitsplatz.
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liebe mütter, liebe Väter

sie als alleinerziehende wissen, was es heissen kann, keine traditio-

nellen familienstrukturen zu besitzen. fehlt auch ihnen die beziehung 

zu grosseltern, tanten und andern Verwandten? diese familiären 

bindungen sind nicht mehr selbstverständlich. so sind sie stark ge-

fordert, da sie Erziehungs- und familienarbeit sowie Erwerbsarbeit 

und viele täglich anfallende aufgaben oft mit wenig unterstützung 

unter einen hut bringen müssen. die bewältigung eines mit vielen 

Einschränkungen verbundenen alltags kann stress und spannungen 

mit sich bringen. 

haben sie das gefühl, dass diese belastung für sie manchmal ein-

fach zu viel wird? wünschten sie sich, dass ihr kind eine nachhaltige 

Vertrauensbeziehung mit einer drittperson aufbauen könnte? wären 

sie manchmal einfach nur schon froh, ein paar stunden für sich zu 

haben, um notwendiges zu erledigen oder sich etwas gutes zu tun? 

seit mehr als 10 Jahren bietet Caritas beider basel das paten-

schaftsprojekt «mit mir» an, um ihnen solche Verschnaufpausen zu 

ermöglichen – im wissen, dass ihr kind in dieser zeit gut aufgehoben 

ist und etwas schönes erlebt.

Ihr Kind in guten Händen

bei den «mit mir»-patenschaften schenken freiwillige ihrem kind zeit 

und aufmerksamkeit. Caritas beider basel vermittelt ihnen patinnen 

oder paten, die 1–2 mal im monat einen halben oder einen ganzen 

tag (vorwiegend an wochenenden) mit ihrem kind verbringen. da-

bei steht eine kreative, konsumarme und fröhliche freizeitgestaltung 

im zentrum: reden, zuhören, miteinander spielen, basteln, draussen 

sein, wandern, Velo fahren, gemeinsam kochen, backen und vieles 

mehr. die gemeinsamen aktivitäten machen spass und erweitern 

den Erfahrungshorizont. 

Für wen ist das Projekt?

das durch spenden subventionierte projekt von Caritas beider basel 

ist für kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Es richtet sich an familien 

mit einem schmalen budget und soll familien in einer belastenden si-

tuation zugutekommen. die belastung kann durch die arbeit, durch 

die haushaltsführung oder durch die kinderbetreuung verursacht 

sein. auch familien mit einer krankheitsgeschichte oder mit einem 

z.b. migrationsbedingt fehlenden familiennetz können von dem pro-

jekt profitieren. 

für sie als Erziehungsperson braucht es mut und Vertrauen, sich auf 

eine patin oder einen paten einzulassen. Ein offener und toleranter 

umgang miteinander ist unabdingbar. die individuelle begleitung der 

patenschaften durch Caritas beider basel trägt dazu bei, dass vertrau-

ensvolle, tragfähige beziehungen entstehen können.

haben wir ihr interesse geweckt? dann melden sie sich bei: 

Caritas beider basel, barbara hellmüller, tel. 061 691 55 55 oder 

info@caritas-beider-basel.ch. weitere infos finden sie auch unter 

www.caritas-beider-basel.ch

barbara hellmüller, Caritas beider basel
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Patinnen und Paten widmen sich für ein paar Stunden Ihrem Kind.

Wo sie wohl hinfahren? In den Zoo, ins Museum oder ins Kino?
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Eifam-brunch

wir treffen uns einmal pro monat von 10 bis 

13.30 uhr im familienzentrum (faz) gundel-

dingerfeld, dornacherstrasse 192 (zu fuss 

7 min. vom bahnhof sbb), zum brunch. beim 

gemütlichen frühstück lässt sich wunderbar 

plaudern, während die kinder zusammen 

spielen. komm doch auch!

Evelyn stucki, tel. 061 382 90 14

DATEN 2017:  18. 6. / 20. 8. / 17. 9. /  

22. 10.  / 12. 11.  / 10. 12.

Eifam-stammtisch

der Eifam-stammtisch bietet die möglich-

keit, alleinerziehende kennenzulernen und 

sich auszutauschen über einen alltag mit 

vielen facetten und oft vielen herausfor-

derungen. Es soll ein gemütlicher, unge-

zwungener anlass sein. die neuesten in-

formationen erhaltet ihr immer auf unserer 

facebook-seite (Eifam basel). im letzten 

Jahr waren wir an der museumsnacht, spiel-

ten dart, haben uns den film «die göttliche 

ordnung» angesehen und besuchten einen 

hockeymatch. wer ideen für eine unterneh-

mung am letzten freitag im monat hat, mel-

de sich auf facebook oder auch per E-mail 

(r_zulauf@hotmail.com) bei mir.

Die Stammtisch-Daten im Jahr 2017: 

30. Juni, 25. august, 29. september, 

27. oktober, 24. november.

Rebecca zulauf, leiterin Eifam-stammtisch
am zweiten advent im letzten Jahr fand in 

der gemütlichen atmosphäre des Quartier-

zentrums bachletten der Eifam-advents-

apéro statt. der Vorstand und die mitarbei-

tenden von Eifam konnten gemeinsam mit 

Eifam-mitgliedern auf Vergangenes und 

neues anstossen. dazu gehört auch immer 

eine kurze ansprache unseres langjährigen 

präsidenten, georg mattmüller. 

aDVEntsapéro 2016

mit einem blumenstrauss bedankte sich 

der Vorstand bei Evelyn stucki herzlich für 

das Engagement und die organisation des 

sunntigsbrunch. ausserdem wurde sarah 

khan als neue mitarbeiterin vorgestellt. 

sie ist ein grosser gewinn für Eifam und 

ist seit herbst 2016 verantwortlich für das 

Eifam-infobüro. 

nach einem glas prosecco fand sich für 

alle am buffet aus partybroten, weih-

nachtsgutzi, schöggeli und mandarinen 

etwas feines zum Essen. und während die 

knapp zehn kinder im saal herumtobten, 

spielten oder malten, konnten die Erwach-

senen sich kennenlernen und austauschen.  

bekannte gesichter wiederzusehen und 

neue mitglieder kennenzulernen, ist ein 

schöner und wichtiger aspekt dieses nach-

mittags. Es war ein gelungener anlass, der 

das Jahr 2016 würdig abschloss.

Rebecca zulauf, Vorstandsmitglied

Naschen erlaubt. Was wäre der Adventsapéro ohne Weihnachtsgutzi!

Blumen für unsere drei Engel: 

Evelyn Stucki, Sunntigsbrunch, Sarah Khan,  

EIFAM-Infobüro, Mara Blazanovic, Geschäfts-

stelle
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Mediation als geeignete Alternative 

bei streitigkeiten in familienrechtlichen an-

gelegenheiten wie trennung, scheidung, 

unterhalt oder besuchsrecht ist die media- 

tion eine geeignete alternative, um konflikte 

zu lösen. sie ist ein freiwilliges, rasches und 

zukunftsgerichtetes Verfahren, das in der  

Regel auch schneller und kostengünstiger 

ist als das ordentliche gerichtsverfahren. die 

mediation ist daher eine gute und anerkann-

te alternative zum herkömmlichen gerichts-

gang und ist entsprechend im geltenden 

zivilprozessrecht als lösungsmöglichkeit ver-

ankert (art. 213 ff., schweizerische zivilpro-

zessordnung, zpo).

das Verfahren der mediation eignet sich in 

fast allen lebensbereichen und Rechtsgebie-

ten und trifft insbesondere bei jenen kon-

flikten, wo es mitunter um den Erhalt einer 

persönlichen beziehung geht, auf grosse 

akzeptanz. so sieht das gesetz gerade bei 

kindsrechtlichen fragen auch die möglich-

keit einer unentgeltlichen mediation vor, 

wenn die nötigen finanziellen mittel fehlen 

und das gericht oder eine andere behörde 

die durchführung einer mediation empfiehlt 

oder gutheisst.

als grundsatz kann festgehalten werden, 

dass sich die mediation stets dann eignet, 

wenn die am konflikt beteiligten parteien 

Was Läuft im 
infobüro?

freiwillig die Verantwortung übernehmen 

wollen, um zu einer zukunftsgerichteten lö-

sungsfindung beizutragen. denn anders als 

vor gericht oder mittels einer anwaltlichen 

Vertretung erarbeiten sich die parteien ihre 

lösung selbst, welche in einer schriftlichen 

Vereinbarung festgehalten werden kann. 

unter der leitung einer neutralen mediato-

rin / eines neutralen mediators werden hier-

zu der nötige Raum und die entsprechende 

gesprächskultur geschaffen. dabei ist es 

die zentrale aufgabe der mediatoren, die 

parteien zu unterstützen, nicht auf die un-

terschiedlichen positionen, sondern auf die 

zugrunde liegenden interessen abzustellen. 

dies ist notwendige Voraussetzung, um eine 

nachhaltige win-win-situation für alle betei-

ligten zu erzielen. in der Erarbeitung einer 

individuell stimmigen und auf konsens ba-

sierenden Vereinbarung liegt denn auch der 

weitere wesentliche unterschied zu den her-

kömmlichen, auf kompromissen basierenden 

konfliktlösungsmodellen.

zu guter letzt kann die in der mediation er-

arbeitete Vereinbarung bei bedarf durch das 

gericht genehmigt werden und erhält somit 

dieselbe verbindliche und durchsetzbare wir-

kung wie ein gerichtsentscheid. das info-

büro gibt ihnen gerne auskunft darüber, ob 

sich das Verfahren der mediation auch bei 

ihrer fragestellung eignet.

haben sie fragen oder wünschen sie eine 

beratung zu themen rund um das alleiner-

ziehen, finanzen oder Recht? dann rufen sie 

mich an: tel. 061 333 33 93 (dienstagnach-

mittag, 14–15 uhr, und donnerstagvormit-

tag, 10–11 uhr). oder schreiben sie an: be-

ratung@eifam.ch

sarah khan, leiterin infobüro

Sarah Khan vom EIFAM-Infobüro hilft weiter.  

achtung, agEnDa zü-
cKEn unD VormErKEn! 
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IM THEATEr BASEl

in gemütlicher atmosphäre werden wir 

gemeinsam mit dir das alte Jahr Revue 

passieren lassen und auf das neue Jahr an- 

stossen. unser Rahmenprogramm führt uns 

dieses Jahr hinter die kulissen des theaters 

basel. mehr infos findet ihr auf: eifam.ch

wer sehnt sich danach, zeit in der natur zu 

verbringen, in der Erde zu buddeln, abzu-

schalten, eine auszeit zu nehmen und neu 

aufzutanken? wir starten mit einem neuen 

gemeinschaftsgarten nur für alleinerzie-

hende! wer möchte von anfang an dabei 

sein und die möglichkeit haben, das projekt 

mitzugestalten?

natürlich wollen wir frische früchte und  

frisches gemüse geniessen und unseren  

kindern eine naturbezogene freizeit bieten.  

der garten soll ein ort der Erholung, aber 

auch der begegnung werden.

Interessiert? 

bitte melden bei kathrin Reinhard: 

kreinhard@gmx.ch oder tel. 078 894 01 37

Eifam-gEmEinschafts-
gartEn



VorstanD 
Juni 2017

Co-Präsidium

• georg mattmüller

 mattmueller@sunrise.ch 

Vorstandsmitglieder

• Conny brantner

 connybrantner@sunrise.ch 

• sabine Rempert 

 sabine@rempert.com

•  bettina zeugin

 bettina.zeugin@gmx.ch

• Rebecca zulauf

 r _zulauf@hotmail.com

Eifam-
KontaKtpErsonEn

• Rita hagenbach, Arlesheim

 tel. 076 805 92 97

 r.hagenbach@rkk-arlesheim.ch

• Claudia Christen, Frenkendorf/Füllins- 

 dorf

   tel. 079 397 47 04 (nachmittags)

•  simone blatter, Münchenstein

 tel. 061 577 72 75

 sblatter@ebmnet.ch

imprEssum
HErAUSGEBEr:

Eifam – alleinerziehende Region basel  

(Verein Einelternfamilien Region basel) 

rEDAKTION: 

sabine Rempert, mara blazanovic

GASTAUTOrEN/-INNEN: 

Claudia fanara, budgetberaterin beim frau-

enverein muttenz und bei frauenplus bl

barbara hellmüller, Caritas beider basel

GESTAlTUNGSKONZEPT/lAYOUT:

Christine Vogt, basel

DrUCK: 

dreispitz-druck, lyonstrasse 30, 4008 basel

MITMACHEN: 

Jeder beitrag ist herzlich willkommen. bitte 

an: info@eifam.ch. 

beiträge werden grundsätzlich unter der 

Verantwortung der autoren/-innen veröf-

fentlicht. wir behalten uns kürzungen oder 

eine ablehnung vor. 

redaktionsschluss für die nächste Aus-

gabe ist Ende August 2017.

«grüEzi, ich hättE 
Da EinE fragE ...»

bEitrittsErKLärung

 Ja, ich möchte Eifam als mitglied beitreten.
 
 Ja, ich möchte Eifam-fördermitglied werden.

meine adresse:

 name Vorname
  
 adresse  plz/wohnort
  
 telefon p telefon g
  
 E-mail
  
 anzahl kinder  Jahrgänge der kinder
  
 unterschrift datum

  
 ich möchte vorerst gerne mehr über Eifam erfahren.

bitte ausschneiden und einsenden an: 
EIFAM – Alleinerziehende region Basel, 4000 Basel.

8
DiE LEtztE
•  impREssum

• adREssEn

für fragen rund um das alleinerziehen: 

EIFAM-Infobüro

sarah khan

Eifam – alleinerziehende Region basel 

4000 basel

beratung@eifam.ch, tel. 061 333 33 93

di, 14 –15 uhr, und do, 11 –12 uhr

oder nachricht auf telefonanrufbeantworter 

hinterlassen

für fragen bezüglich Vereinsmitgliedschaft, 

übrige administration und babysittersub-

ventionen:

EIFAM-Geschäftsstelle

mara blazanovic

Eifam – alleinerziehende Region basel

4000 basel

info@eifam.ch

Wichtig!
bitte teilen sie uns unbedingt ihre 

adress- oder ihre namenänderung 

mit. sie helfen uns, unnötige Ver-

sandkosten zu vermeiden.

«Eifam basEL» – 
bEsucht uns auf 
facEbooK!


